
  
 

 

Internetadresse: www.ruv.de Seite 1 von 1   

Besondere Vereinbarungen zur Versicherung von Personen und Gesellschaften mit 
gesetzlicher Versicherungspflicht (PFLICHT) 

Ausgabe 01.07.2014 (Stand 01.01.2018) 

1 Gegenstand der Versicherung 

 
Der Versicherer gewährt nach Maßgabe der dem Vertrag zu Grunde liegenden 
Versicherungsbedingungen und den Bestimmungen zur Versicherungspflicht nach dem 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für die 
aufgrund von Berufsgesetzen erforderliche Vermögensschaden-Haftpflicht (Pflichtversicherung). 

 

2 Anzeigepflichten 

 
2.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer Änderungen im Umfang der 

beruflichen Tätigkeit unverzüglich anzuzeigen, insbesondere den Eintritt in oder den Austritt aus 
einer Gesellschaft oder die Beteiligung als Komplementär an einer anderen 
Personenhandelsgesellschaft. 
 

2.2 Änderungen im Umfang der beruflichen Tätigkeit stellen keinen Wegfall des versicherten 
Interesses dar, vergleiche 6.3.2 AVB-P. Dem Versicherungsnehmer sowie dem Versicherer steht 
ein Anpassungsrecht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu. 

 

3 Versicherung für fremde Rechnung 

 
3.1 Ist der Versicherungsnehmer selbst nicht Inhaber der beruflichen Erlaubnis 

(Berufsausübungsgemeinschaft, vergleiche 1.3.1 AVB-P), so kann Versicherungsschutz für die 
Tätigkeit der einzelnen Gesellschafter (im Versicherungsschein namentlich benannte versicherte 
Personen) im Rahmen von jeweils rechtlich selbständigen Verträgen beantragt werden. Beispiel: 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 
 

3.2 Besteht für Gesellschafter einer Berufsträgergesellschaft (1.3.2 AVB-P) eine zusätzliche 
Versicherungspflicht, so kann Versicherungsschutz hierfür ebenfalls im Rahmen eines jeweils 
rechtlich selbständigen Vertrags beantragt werden. Beispiel: Persönlich haftender Gesellschafter 
einer versicherungspflichtigen Personenhandelsgesellschaft. 
 

3.3 In den beiden vorgenannten genannten Fällen handelt es sich jeweils um eine Versicherung für 
fremde Rechnung im Sinne von §§ 43 ff. VVG. 
 

3.4 Bei Mitarbeitern, die als Erfüllungsgehilfen für den Versicherungsnehmer oder eine andere im 
Versicherungsschein namentlich genannten Person tätig werden (mitversicherte Personen im 
Sinne von 10 AVB-P), handelt es sich nicht um eine Versicherung für fremde Rechnung, 
insbesondere besteht kein Versicherungsschutz für Tätigkeiten des Mitarbeiters im eigenen 
Namen. Hierfür kann Versicherungsschutz, insbesondere für den eigenen 
Pflichtversicherungsnachweis für freie Berufe, im Rahmen einer selbständigen Police beantragt 
werden. 
 


